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Geschätzte Grünbacherinnen! 

Geschätzte Grünbacher! 

Liebe Jugend! 
 

Der Musikverein Grünbach erspielte sich 

bei der Konzertwertung in Unterweißen-

bach in der Wertung „B“ mit 95,40 Punk-

ten Gold. 

 
Musikvereinsobmann Christian Leitner, Bezirkskapellmeisterin 

Marlies Barth-Miesenberger u. Josef Hofellner (Foto: OÖ  Blasmu-

sikverband) 

Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz bedankt 

sich bei den 58 Blutspenderinnen und Blutspendern, 

die sich an der Aktion beteiligt haben ganz herzlich. 

Die Bioenergie Grünbach wurde am 25.01.1996 

als Verein gegründet, 28 Mitglieder (Landwirte) aus 

der Gemeinde Grünbach liefern ca. 2700 

Schüttraumeter Hackgut. 

Wir sind Energie-Versorger für die öffentlichen Ge-

bäude, Gewerbetreibenden und privaten Haushalte. 

Seit 2012 betreibt die Bioenergie Grünbach auch in 

Freistadt in der Kammerstraße eine Anlage für Wirt-

schaftskammer, Landwirtschaftskammer und Ar-

beiterkammer. 

Die Anlage in Grünbach wurde 

1996 in Betrieb genommen für die 

die Schule und das erste Wohn-

haus, ab 2012 für den Ortskern von 

Grünbach. 

2018 wurde dann gemeinsam mit 

der Gemeinde beim Bauhof und 

ASZ eine weitere Anlage errichtet. 

Als Gründungsobmann ist es für 

mich nun an der Zeit aufzuhören. 

Es waren fast 28 Jahre, die ich gemeinsam mit dem 

Vorstand der Bioenergie Grünbach gearbeitet habe. 

Es waren schöne Jahre und ich bedanke mich beim 

Vorstand und bei den Mitgliedern, mein besonderer 

Dank gilt auch den Wärmekunden. 

Zum neuen Obmann wurde einstimmig Jahn Georg 

aus Obergrünbach 4 gewählt, Alles Gute! 

 

Ich wünsche euch ein frohes 

und besinnliches Weihnachts-

fest und für 2024 alles Gute! 

 
Euer Bürgermeister 

Stefan Weißenböck
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Gründungsobmann Stefan Weißenböck und Obmann Georg Jahn 
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Der Winter ist da und damit auch Schnee und Eis 
Es wird auf die Pflichten der Anrainer §93 der StVO 1960 (Gehsteigräumung) hingewiesen: 
 

Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der 
Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr die-
nenden Gehsteige und Gehwege einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang 
der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert 
sowie bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der 
Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. Bei den Arbeiten ist darauf zu achten, 
dass der Abfluss der Oberflächenwässer von der Straße nicht behindert wird und Wassereinlaufgitter 
nicht verlegt werden.  
Bitte Kraftfahrzeuge möglichst nicht auf der Straße abstellen, um die Räumung nicht zu behindern! 
 

Das Ablagern von Schnee aus Hauszufahrten auf die Straße ist untersagt. Die Eigentümer müssen weiters 
dafür sorgen, dass Schneewechten oder das Eis von den Dächern, ihrer an der Straße gelegenen Gebäude, 
entfernt werden, dabei dürfen die Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert werden. 
 

Da die Gemeinde für die Schneeräumung der Gehsteige entlang von unverbauten, land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Liegenschaften verpflichtet ist, werden auch hin und wieder ausnahmsweise Gehsteige mitgeräumt 
und gestreut, für welche der Eigentümer der Liegenschaft zuständig und verantwortlich wäre. Dies entbindet 
den Grundstückseigentümer der Liegenschaft jedoch nicht von eventuellen Haftungsansprüchen.  
 

Ebenfalls wird um die Entfernung von überhängenden Ästen und Sträuchern entlang von Straßen hingewie-
sen. Diese behindern nicht nur die Sicht, sondern auch die Schneeräumung. Wir ersuchen deshalb die Haus- 
und Grundbesitzer darauf zu achten und allenfalls entsprechende Regulierungsschnitte vorzunehmen und das 
Lichtraumprofil entlang der Straße beidseitig freizuhalten (mindestens 75 cm vom Fahrbahnrand, in der Höhe 
4,5 m). Es wird darauf hingewiesen, dass sich auch hier Haftungsansprüche an den Grundeigentümer, der mit 
seiner Beeinträchtigung einen Schaden hervorgerufen hat, ergeben können. 

 

Wasserleitungen und Wasserzähler vor Frost schützen 
Wasseranlagen, Leitungen und Zähler gilt es, vor dem  
Frost zu schützen! Hier einige Tipps, damit alle schad-
los über den Winter kommen. 

• Wasserzähler und -leitungen in Kellern und 
Schächten sollten vor Frost geschützt und deshalb 
gut isoliert werden.  

• Vermeiden Sie offene Fenster oder Öffnungen, 
durch die Zugluft gelangen kann. 

• Bei Dauerfrost können Frostwächter oder eine 
elektrische Begleitheizung eingesetzt werden. 

• Selbst bei Sommerleitungen, die entleert sind, be-
steht die Frostgefahr beim Wasserzähler, da im-
mer Wasser im Nassläuferzähler verbleibt. Auch 
hier bitte auf eine ausreichende Dämmung ach-
ten! 

• Eingefrorene Wasserleitungen bitte langsam auf-
tauen, weil zu starke Temperaturänderungen zu 
Rohrbrüchen führen können. 

Kommt es durch ungenügenden Frostschutz zu Schä-
den an Wasserzählern, haftet hierfür der Kunde! 

 

Stauraum, System und Stil - neue Kästen für Landjugend und Spielgruppe 

Mit der Fertigstellung der Kästen im Vereinsgebäude 

steht der Landjugend nun mehr Stauraum zur Verfü-

gung. Die frisch installierten Kästen sind nicht nur 

funktional, sondern auch hochwertig gestaltet.  

In die Umsetzung dieses Projekts hat insbesondere 

Matthias Traxler viel Zeit und Herzblut gesteckt. Auch 

die Spielgruppe, die im selben Gebäude unterge-

bracht ist, hat sich an der Anschaffung finanziell be-

teiligt und profitiert nun ebenfalls davon.  

Text und Foto: Landjugend Grünbach 
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Änderung bei 

Kaffeekapsel-Sammlung 
 
Seit Oktober 2023 können im ASZ ALLE Marken von Kaffee-/Tee-

kapseln gesammelt werden, unabhängig ob es sich um  

Aluminium, Kunststoff oder kompostierbare Kapseln handelt!  

Werden diese Kapseln im ASZ abgegeben, erzielt die  

Gemeinde Erlöse, im Restabfall verursachen sie Kosten! 

 

  

Öffnungszeiten über Weihnachten 
Über Weihnachten haben wir für Sie unser ASZ Grünbach wie folgt geöffnet: 

 Freitag  22.12.2023  11:00 – 17:00 Uhr 

 Mittwoch 27.12.2023  11:00 – 17:00 Uhr 

 Freitag  29.12.2023  11:00 – 17:00 Uhr 

 Mittwoch 03.01.2024  11:00 – 17:00 Uhr 

Freitag  05.01.2024  11:00 – 17:00 Uhr 

Samstag  06.01.2024  ASZ ist geschlossen! 

Mittwoch 10.01.2024  11:00 – 17:00 Uhr 

Das Team des ASZ Grünbach wünscht schöne und besinnliche Feiertage! 
 

Christbäume können im ASZ oder bei der Kompostieranlage Schöllhammer ange-

liefert werden (nicht zur Bioeimerabholung!). 
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Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 dürfen im Ortsgebiet generell und inner-

halb und in unmittelbarer Nähe größerer Menschenansammlungen nicht verwendet wer-

den. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Feuerwerksrückstände (Raketenstäbe usw.) auf 

Nachbargrundstücken wegzuräumen und ordnungsgemäß zu entsorgen sind.  
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Familienpraktikum für SchülerInnen 

Das Agrarbildungszentrum Hagenberg sucht 

Familien, die Schülerinnen der Fachrichtung 

Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanage-

ment (Alter ca. 16 Jahre) einen Praxisplatz 

für 4 bis 6 Wochen anbieten können.  

Gesamter Zeitraum: 24. Juni bis 7. Septem-

ber 2024 

Voraussetzungen:  

• Familie mit mindestens einem Kind unter 
12 Jahren und/oder mit einer älteren betreu-
ungs- und/oder pflegebedürftigen Person 
und einer verantwortlichen Betreuungsper-
son. 

• Bereitschaft, einem jungen Menschen 
positive Lernerfahrungen im Haushalt und in 
Betreuungstätigkeiten in der eigenen Familie 
zu ermöglichen und Einblick in die Fami-
lienabläufe zu gewähren und die Praktikantin 
/ den Praktikanten anzuleiten. 

• Die Schülerin / der Schüler erhält ein Ta-
schengeld, welches sich an der Geringfügig-
keitsgrenze (500 Euro + 17% Sonderzah-
lung) orientiert.  

• Die Schüler/innen müssen bei der Öster-
reichischen Gesundheitskasse angemeldet 
werden. 
Informationen: www.abz-hagenberg.at oder 
0732/7720-33400 oder r.hofer@abz-hagen-
berg.ac.at

Bestattung Stockinger KG in Rainbach im 
Mühlkreis beendet Bestattungstägigkeit 
Nach über 21 Jahren Bestattung haben wir uns ent-
schlossen mit Ende des Jahres diese Tätigkeit zu been-
den. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und dass wir ihnen Hilfestellung geben durf-
ten. Wir bedanken uns auch bei allen, die uns dabei 
unterstützt haben. 
Franz und Erna Stockinger 
 

Ab 1. Jänner 2024 übernimmt diese Tätigkeit die  
Bestattung Ziegler, Hofreit 1, 4242 Hirschbach  
Mobil: +43664/5740956   +43664/4503000   
office@bestattung-ziegler.at 
 

 

http://www.abz-hagenberg.at/
mailto:office@bestattung-ziegler.at
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Veranstaltungskalender

Die Veranstaltungen der „Gesunden Gemeinde“ befinden sich auf den Seiten 5 und 6 

 
Der neue ORF-Beitrag: Was ist zu tun 

Die Umstellung von den bisherigen Rundfunkgebühren auf den günstigeren 

ORF-Beitrag, der ab 1. Jänner 2024 für alle Hautwohnsitz-Adressen zu zahlen 

ist, ist im vollen Gange. Die GIS informiert umfassend über die entsprechenden 

Änderungen: Für alle, die bereits bei der GIS eine Teilnehmernummer haben, besteht dabei 

kein Handlungsbedarf. Ihre Daten inkl. Zahlungsvereinbarung werden automatisch in das neue System 

übernommen. Auch bestehende Befreiungen bleiben aufrecht. Wer jedoch bislang keine Rundfunkgebühr 

bezahlt hat, muss sich aktiv mit seiner Hauptwohnsitz-Adresse am einfachsten unter orf.beitrag.at regist-

rieren. Dabei ist pro Hauptwohnsitz eine volljährige Person zu melden. Geschieht dies nicht, so wird einer 

Person an dieser Adresse eine Vorschreibung über die Jahresgebühr geschickt. Anschließend besteht noch 

die Möglichkeit auf SEPA-Lastschrift (Einziehungsauftrag) und auch auf Teilzahlung umzusteigen. Bis Ende 

des Jahres erhalten Kundinnen und Kunden noch Schreiben von der GIS, ab Jänner 2024 von der OBS (ORF-

Beitrags Service GmbH). 

Datum Beginn Veranstaltung Ort Veranstalter

16.12.2023 10:00 Grünbacher Weihnacht Freiwaldplatz Grünbach

Wir sind Grünbach und 

der Musikverein

20.12.2023 09:00 Entspannung für Erwachsene Jahn events Obergrünbach 34 Tanja Wagner

22.12.2023 16:00 Punschstandl Helbetschlag Helbetschlag 46 Feuerwehr 

05.- 07.01.  Jännerrallye Freistadt Messehalle u. UmgebungRallye Club Mühlviertel

10.02.2024 12:00 Kinderfasching mit Umzug Grünbach, Schlag Freizeitverein Grünbach


